
Anlage 4

Übersicht zu den Rechten und Pflichten
der Betriebsangehörigen der Arbeitseinsatzbetriebe

Einhaltung des StVG und der zu seiner Durchführung erlassenen 
Bestimmungen bei der Erfüllung der Aufgaben des Arbeitseinsatzbetriebs

§ 25 Abs. 2 StVG

Pflichten

Einhaltung der gesetzlichen
Bestimmungen über den SV
— Verhinderung von Entwei

chungen und unerlaubter 
Verbindungsaufnahme Straf
gefangener

— Mitwirkung bei der Gewähr
leistung der Ordnung und 
Disziplin

— Meldepflicht
— Verschwiegenheit wahren
— Arbeit mit Strafgefangenen:

0 Einweisung Strafgefange
ner in Arbeitsaufgaben 
und Anleitung

0 Förderung Qualifikation 
0 Belehrung und Kontrolle 

über Arbeits- und Brand
schutz

0 Durchführung von Produk
tionsberatungen und 
-Propaganda 

0 Organisation der Neuerer- 
und Wettbewerbsbewe
gung

0 Erfassung der Arbeits
ergebnisse Strafgefan
gener sowie ihres 
Arbeits- und Leistungs
verhaltens 

0 Teilnahme an Befähi- 
gungsmaßnahmen
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